
BA Steglitz-Zehlendorf 04.11.2022 
OrdUmNatSGA Dez App. 7000 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 22.11.2022 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 501/IV vom 11.12.2013 

Sitzplätze an der Bushaltestelle Winfriedstraße 

 

Drucksachen-Nr. 0753/IV  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Urban Aykal 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 
 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

Keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Urban Aykal 
Bezirksstadtrat  
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BA Steglitz-Zehlendorf 22.11.2022  
OrdUmNatSGA Dez App. 7000 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 501 vom 11.12.2013 

Sitzplätze an der Bushaltestelle Winfriedstraße 
 
Drucksachen-Nr. 0753/IV 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Urban Aykal 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 11.12.2013 den folgenden Beschluss gefasst: 

 
„Das Bezirksamt wird ersucht, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass an der 
Bushaltestelle Winfriedstraße Richtung Steglitz z.B. hochklappende Sitzbänke installiert werden.“ 
 

Hierzu wird berichtet: 
 
Das Bezirksamt hat die BVG im Januar 2022 bezüglich dieses Beschlusses angeschrieben. Die 
BVG teilte mit, dass die Breite der Gehwegfläche an dieser Stelle keine zusätzlichen Sitzflächen 
zulässt, so dass auf öffentlichem Straßenland nur eine kleine Wartehalle als Wetterschutz aufge-
baut werden konnte. Hintergrund ist, dass die BVG im Jahr 2013 die dortige Wartehalle mit Sitz-
flächen abbauen musste, da diese zwar direkt an der Haltestelle, aber dennoch auf einem privaten 
Grundstück stand. Der Eigentümer forderte eine Pachtgebühr für die Wartehalle. Der BVG ist es 
leider nicht möglich, für Wartehallen an Bushaltestellen eine Pachtgebühr zu entrichten. 
  
Es wird gebeten, den Beschluss damit als erledigt zu betrachten. 
 
 
 
Maren Schellenberg       Urban Aykal 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadtrat 
 
 


